
BARRIEREN - WAS SIND DAS?  

Das sind … 

 fehlender oder von Unberechtigten genutzter 
Stellplatz 

 nicht wahrnehmbare oder in den Bewegungsraum 
ragende Hindernisse 

 Ampel an Fußgängerfurt ohne akustischen 
Signalgeber 

 fehlende Blindenleitinformation auf Verkehrsflächen 

 zugeparkte Bordabsenkung 

 ungenügend beleuchtete Wege, Gänge, Flure und 
Verkehrsflächen 

 hohe Lärm- und Geräuschpegel durch 
ungenügenden Schallschutz 

 unerreichbare Bedienfelder, zu hohe Schaltertresen 

 Treppen oder zu steile Schräge 

 schwer zu betätigende Tür und fehlende 
Bewegungsfläche vor Tür, Aufzug oder Treppe 

 zu enger Aufzugkorb mit zu hohem Bedienfeld 

 nicht berollbarer oder zu enger Sanitärraum mit 
glattem Boden 

 nicht unterfahrbare Arbeitsplatten, Tische oder 
Waschplätze 

 fehlende Sitzmöglichkeit, Handlauf, Griff oder 
Geländer. 

 

 

 

SIE WOLLEN UNS DABEI HELFEN? 

Wir stehen Ihnen mit unserem Wissen, unseren 
Erfahrungen und unserem Engagement zur Verfügung. 

 

 

 

KONTAKT 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V. 

(SELBSTHILFENETZWERK SACHSEN) 
Koordinierungs- und Beratungsstelle für barrierefreies 
Planen und Bauen 
Michelangelostraße 2/Erdg., 01217 Dresden 
Fon     0351 47935018 
Fax     0351 47935017 
Internet    www.interreglife.org  

Ansprechpartner:  Christian Steinmann, Dipl.-Ing. (FH) 
E-Mail  steinmann@selbsthilfenetzwerk-sachsen.de 

 

Die Partner für Ihre Region können Sie gern bei uns 
erfragen. 

 

überreicht durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Koordinierungs- und Beratungsstellen im Bereich 
der Landesdirektionen Freistaat Sachsen: 
 
K/B-Stelle für den Direktionsbezirk Chemnitz 

Sozialverband VdK Sachsen e.V. 
Elisenstraße 12, 09111 Chemnitz 

Fon     0371 334013 
Fax     0371 334033 
Ansprechpartner  Ralf Clausing 
 
K/B-Stelle für den Direktionsbezirk Leipzig 

Behindertenverband Leipzig e.V. 
Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig 

Fon     0341 3065221 
Fax     0341 3065120 
Ansprechpartner  Rolf Sondershaus 
 

05/10 

 

 
 

Wir sind für Sie da... 

 
 

Koordinierungs- und Beratungsstelle für 
„Barrierefreies Planen und Bauen“ 

einschließlich behindertengerechte Verkehrsgestaltung 
im Freistaat Sachsen 

 
im Auftrag des 

Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 

 
gefördert von der 

Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl 

 

 

http://www.interreglife.org/
mailto:steinmann@selbsthilfenetzwerk-sachsen.de


BARRIEREN … 

Haben Sie sich schon einmal darüber geärgert, dass 
Sie, ihre Angehörigen, Freunde oder Bekannten ohne 
fremde Hilfe die Freizeit-, Sport- und Kulturstätten, Ämter, 
Behörden, oder den Hausarzt, den Laden oder ihre 
Kneipe nebenan nicht erreichen konnten, weil das 
bauliche Barrieren nicht zulassen? 

Möchten auch Sie die öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzen, ohne an baulichen Barrieren oder fehlenden 
Informationsmöglichkeiten auf dem Weg zur Haltestelle 
oder in den Verkehrsmitteln selbst zu scheitern? 

Wünschen Sie für sich oder Ihre Angehörigen 
Wohnungen, deren bauliche Gestaltung und Ausstattung 
Stufen, Schwellen und andere Hindernisse vermeidet, 
deren Lichtschalter oder Bedienelemente wahrnehm- und 
erreichbar sind? 

Können Sie sich unserer Meinung anschließen, dass 
solche Barrieren für betagte Bürger, Blinde, Gehörlose 
und Rollstuhlfahrer, für Geh-, Greif-, Seh- und 
Hörbehinderte, auch für Kleinwüchsige oder für die Mutti 
mit Kinderwagen, für Kinder oder für den reisenden 
Bürger mit großem Koffer zumeist vermeidbar sind? 

Wir können das. Deshalb haben wir uns gemeinsam 
mit vielen anderen Partnern das Ziel gestellt, 

BARRIEREN ABZUBAUEN. 

Wir stützen uns dabei auf den Artikel 3 des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland, den 

Artikel 7 der Verfassung des Freistaates Sachsen, 

die die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen für alle 
Menschen zum Staatsziel erklären. 

Gleichstellung und Barrierefreiheit sowie die Her-
stellung barrierefrei gestalteter Lebensbereiche sind die 
zentralen Ziele des Bundesgleichstellungsgesetzes, des  

Sächsischen Integrationsgesetzes und der  

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des 
Sozialgesetzbuch IX zur Rehabilitation und Teilhabe 
Behinderter im öffentlichen Dienst, sowie der  

ratifizierten und von der Bundesregierung gezeich-
neten Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. 

 

 

 

 

 

 

GRUNDLAGEN 

Gesetz zur Neufassung der Sächsischen Bauordnung 
(SächsBO) und zur Änderung anderer Gesetze vom 
28. Mai 2004, Fassung vom 28. Dezember 2009 

§ 3 Allgemeine Anforderungen, Absatz 3 
Verzeichnis der nach § 3 Abs.3 Satz 1 SächsBO einge-
führten Technischen Baubestimmungen (LTB 04 2009) 

DIN 18024 Teil 1 und Teil 2 - Verkehrsraum + Gebäude 
DIN 18025 Teil 1 und Teil 2 - Wohnungen 
§ 50 Barrierefreies Bauen, Absatz 2 

Bauliche Anlagen müssen barrierefrei erreicht und 
ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden 
können. 

Deutsche Normen 

 DIN 18024-1 Barrierefreies Bauen - 

Straßen, Plätze, Wege, Öffentliche Verkehrs- und 
Grünanlagen sowie Spielplätze         (Januar 1998) 

 DIN 18024-2 Barrierefreies Bauen - 

Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten 
Planungsgrundlagen    (November 1996)  

 DIN 18025 Teil 1 Barrierefreies Bauen - 

Wohnungen für Rollstuhlbenutzer Planungsgrundlagen 
          (Dezember 1992) 

 DIN 18025 Teil 2 Barrierefreies Bauen –  

Barrierefreie Wohnungen    (Dezember 1992) 

 DIN 18040 Barrierefreies Bauen Normentwurf Teil 1 + 
Teil 2 Bauen Öffentliche Gebäude + Wohnungen (2009) 

 DIN 68935 Koordinationsmaße für Geräte und Sanitär 
          (Dezember 1999) 

 DIN 18065 Gebäudetreppen  

Definitionen, Messregeln, Hauptmaße       (Januar 2000) 

Technische Regel 

 DIN-Fachbericht 124  
Gestaltung barrierefreier Produkte                        (2002) 

 DIN-Fachbericht 131 
Leitlinien Bedürfnisse Menschen mit Behinderungen  

 DIN-Fachbericht 142 
Orientierungssysteme in öffentlichen Gebäuden  

Schriftenreihe Barrierefreies Planen und Bauen im 

Freistaat Sachsen 

Heft 1: Planungsgrundlagen Verkehrsraum             (1997) 

Heft 2: Planungsgrundlagen öffentliche Gebäude (2000) 

Heft 3: Planungsgrundlagen für Wohnungen          (1996) 

Heft 4: Forderungen Betreuungsstätten für Senioren und  

            Behinderte                                                    (1996) 

LEISTUNGSANGEBOT 

 Stellungnahme und Befürwortung zu Planungen und 
Maßnahmen der barrierefreien Gestaltung von Bau- 
und Verkehrsbauvorhaben im Direktionsbezirk 
Dresden; 

 Beratung zur behindertengerechten Anpassung von 
Wohnungen, einschließlich des Umfeldes mit 
Verkehrsraum; 

 Beratung zum behindertengerechten Umbau von 
PKW; 

 Beratung zu Fragen der Gestaltung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs, der Verkehrsmittel und der 
Halte- bzw. Umsteigepunkte der Verkehrsverbünde; 

 Einflussnahme auf die Einhaltung von Planungs-
anforderungen auf Basis von Gesetzen, Normen und 
Richtlinien bei Neubau- und Modernisierungs-
vorhaben im öffentlichen Bereich; 

 Koordinierung der ehrenamtlichen Arbeit auf dem 
Gebiet des barrierefreien Bauens (Anleitung, Hilfe, 
Information und Unterstützung) in den Landkreisen, 
Kreisfreien Städten, Städten und Gemeinden. 

DIE KOSTEN UNSERER LEISTUNGEN 

Beratungen für Betroffene, ihren Angehörigen und 
Freunden sowie für ehrenamtliche Helfer sind kostenfrei. 

Für die Beratung gewerblicher Bauplaner, Bauträger 
und Investoren und Einrichtungsbetreiber bitten wir um 
eine angemessene Spende. 

 

Unsere Bankverbindung (Spendenkonto) 

Bank für Sozialwirtschaft AG 

BLZ  850 205 00 

Konto 35 866 00 


